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auch darsür Ergötzlichkeit/vnd Abtragzu thun schuldig ; es Ware dan

§ . 8.
Wer einen ftcmbdm Ackermit seinemSaammanbawt/derver¬

liert seinen Saamen / vnd der Aigenthumber deß Ackers mag die
wachsende Frucht für sein aigen fech snen/ohneeinigenAbtrag ; eshät-
tedannderBawmann solches nicht fürsätzlich/sondern auß irrigem
Wahn gethan / so soll sich der Herr deß Ackers mit ihme vmb den
Saamen / wie solcher desselben Jahrs im mittern Kauffist /verglei¬
chen. Herentgegen wann einer mitftemöden Saamen seinenGrund
besähet/ sobleibtzwarauchihme/vndnichtdeme/ demder Saamen

than / gegen Widerkehrung billich damahlig -gängigen Werths / son¬
sten aber mag ihmegleichfallsder Herr deß Saamens ( wie droben)
vmb Gewalt/vndEntstembdung beklagen.
.

'

- ^ - § . 9. ,
Wann ein Baum auffeinem gemainen Rain/zwischenzweyer

Grund stehet/ der gehört beydem zugleich zu. Stchet er aber gleich-

fall gibt/soll er der Baumftüchte/ nebedem andern/zu gewissenhaben.
§ . 10.

Wann aber die Baum sich so weit außbreiten / daß sie mit deren

derNachbar Macht/wann es der Baum-Herr/auffErsuechen/nickt
wenden will / solcheschädlicheAest /vnd Würben / selbst ab - vnd
zu hauen.

/ durch stembdes
Mech / als Roß / Ochsen / Kuh / Schwein /
Schaaff / Gaiß / Gänß/vnd dergleichen / mit
Verwirrung deßSaamens/Vertrctt - oder Ab¬
zug deß Gewächs /vnd in ander weeg /Schaden
beschicht/soistersvlchesViech/daeres auff fri¬

scher



Dom Schaden durchs Viech.
scherThat/vndaufseinemgehörigem/oderinhabendemGrundfindet/

den erlittenen Schaden / vnd die auffgangene Fütterung / nach billi-
chen Dingen / vergleicht / einzuhalten befuegt. Da sich aber beede

das Viech gehörig / vmb den Schaden gnugsamb gesessen / soll ihme
der Inhaber deß Grunds / aussvorgehendevnpartheyische/ nachbar¬
liche Besicht - vnd Schatzung deß Schadens / das Viech erfolgen las-
sen/sodannderObrigkeitlichenErkantnußerwarthen. Gegeneinem
aber/der nicht gnugsamb gesessen/ noch gnugsambe Bürgschafftlai-
stet/ mag das gepfändte Viech / bißzu derley Erkantnuß/ wohl behal-
tenwerden . VndwannderSchadennichtvngefähr/sondernftirsätz-
lich / außFeindschafst/ Neyd / Fravet / oderFrechheitbeschehm/ soll.

Wann ein heimbischeS Viech aussftembdem Grund betrctten

wohlaber vondem Grund / jedochvnbeschabigter/ außgetrieben/ wi¬
drigen Falls solle der zugefügte Schaden dem / welchem das Viech ge-

§. Z
Deßgleichenkan der Inhaber eines Grunds / deinederSchadm

pfandten / sondern stehet ihme allein den zuegcfügten Schaden bey
demjenigen/deme das Viech zuegehört/ entweder in Güte/ oder aber
beydessenObrigkeit/zusuechen bevor.

4»
Es soll ein jeder vor - oder alsbald nach derAnsaat/so viel ihm

an seinenGründen von Alters einzuftiden gebührt/ solche Einftidung
mitGehagen/ Gräben / Zäunen/ Planeten / Gärten / oder sonsten /
dergestaltmachen/vnd versehen/daßdardurch/ohne sondernGewalt/
keinSchaden beschehen kan ; widrigen Falls er den Schaden / so sei¬
nemNachbarn darauß erfolgt / zu widerkehren schuldig.

§. 5-
So einer schädliches Viech hielt / als schlagendeRoß / beissende

send / vnd wüllendeSchwein / vnd dergleichen / dardurch Menschen/
oder Viech Schadenzuegefügtwird / dersollneben der Straff / so er
der Obrigkeitverfallen/auch denenlmercllirten zugebührlichemAb¬
trag deß Schadens / verbundenseyn.
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§. 6.

Wann einem seift Roß/oder anders Viech entläufst/ vnd « es

ren / gegen gebührlicherErstattung deren entzwischen darauff gan-
gcnen nothwendigen Unkosten/nicht vorgehalten werden.

^ » 7 «

Wann aber dergleichen entloffenesViech / in der ObrigkeiLGe-
waltkombt/so solle es daselbsteinMonath lang behalten/vnd dasich
in solcher MonathftistdcrAigenthumber/oderjemandvon seinetwe¬
gen / mitgnugsamben Beweist / darumben anmeldet/ ihme selbiges
auch / gegen ErstattungdeßauffgewendtennothwendigenUnkosten/
vnd Erlegung deß gewöhnlichen Fürfangs/zuegesteltwerden ; her-
entgegen da sich der Aigenthumber / oder jemand von seinetwegen/
inner Monathöftist nicht anmeldet / mag die Obrigkeit das Viech
vmb Wichen Werthverkauffen/vndwann sodannder Aigenthumber
inner Zahr / vnd Tag sich angibt / solle ihme gleichsfalls gegen Be¬
zahlung deß Unkostens/ vnd Fürfangs / das empfangene Kauffgeld
hinauß erfolgen / hcrnacher aber der Obrigkeit destwegen allerdings
steyseyn. Vnd ist dißfalls diejenige Obrigkeit/ es seyeLandgerichts-
Dorff- Grund -oderVogt-Herrzu verstehen/beywelcher das entlof-
fene Viechanfangs einkommen.

8. /

tetFallbäum/Sttick/Selbgeschoß/Lcegbüchsen/vnddergleichen/
bey denWeegen / vnd an vngewöhnlichenOrthen / ohne öffentliche
Warnung / darein Mensch / oderViech Mt / vnd Schaden nimbt /
denselben Schaden soll er zahlen.

tz. 9-

stimblet/ oder sonst verderbt / oder aber in eines andern Wald / oder
Aw/aigenthätügHoltzabmaist/dersolledarumbennachErkantnuß
seiner Obrigkeit/ dem Aigenthumber den zuegefügtenSchaden/vnd
Gewaltabtragen/vndbeynebens von der Obrigkeit/ nach Beschaf¬
fenheit der Sachen / desthalber abgestrafstwerden. Es mag ihme
auch der Aigenthumber / so er ihnean wahrer That betritt/ mitNeh-
mungder Hacken / oder anderen Zeugs/wohlpfändten.

§. IO.
Wie es zwischen zweyen Benachbarten mit Stimblung der Fel¬

der / oder anderer Bäum / so in der nächsten Paan -Zaun / vnd Frid
stehen /von alters Herkommen/dessensollensie sich halten . Wäreaber

^ dassel,
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dasselbe zweisselich / so solle der jenige / welcher den Faun / vnd Frid
zu machen / vnd m erkalten <ek„wia /machen / vnd zu erhalten schuldig / selbiger Felber / vnd andererBE / so auffjeder Seichen ein Schuech vom Faun stehen / vnd
wachsen / sichzu gebrauchenhaben . Greifst er aber weiter darumben/
Me er sich mit deme / welchem das Hoch gehört / der Gebühr nach

§. ii.
. . ^ emer ern Gerred machen / oder Dorn / vnd dergleichen auff
seinemGrund außbrennenwill/ vnd thuet das zu einer solchen Zeit /
bey welcher ein Gefahr zu besorgen / vnd dardurch dem Nachbahrn

Zind/

Gründ/vnd Güter Anmarchung Halber/Stritt/
vnd Irrung entstehen/deren sie sich selbst nicht
vergleichen könten/ sollen sie solchesan die ordent¬
liche Obrigkeit bringen / welche darausstaugli--
che commiLnen/aussderPartheyen selbstVer-

-
gleich-vnd Benennung/ oderex osticio , verord¬nen/mit der Austlag / daß sie an dem strittigenOrth den Augenschein

emuehmen / die lntcrellirte mit ihren NothdurOen / vnd Zcuqen-
schajstm anhören / vnd entwedersie in der Güte vergleichen / oderaberm deren Entstehung/den aigentlichenBesirndtderSachen/neben
Emschlussung alles dessen / so fUrkommen/ schrifftlich berichten sollen.Vnd wann sich darauß so viel befindet / daß darüber rechtlicke Ent¬

halt, furnehmen ; im Fall es aber mit der Erkantnuß noch einen An¬
stand haben müste/gehörige Verordnung thun / wessen sich entzwi-
ichen ein-vnd andererzuverhalten/vnd woGcsahrzu besorgen/einem/
oder dein andern / oder auch beeden Theilen/ nach Beschassenyeit/dle- ' ' " - - - -

uitscharpffenPöhnMenauss-
G erlegen/
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